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Befr.:  l.  Änderung  des TefIbebauungsplans,,Haussatz"  (vormals  Obere  Haussafzen)

Auflage

KUNDMACHUNG

Gemöß  § 48 Abs.  2 des  Bgld.  Raumplanungsgesetzes  2019,  LGBI. Nr. 49/2019  i.d.g.F.,

wird  kundgemacht,  doss  der  Entwurf  der  Verordnung,  mit  welcher  der

Teilbebouungsp)on  ,,Houssatz"  (vormals  ,,Obere  Haussatzen")  der  Stadtgemeinde

Purbach  am  Neusiedler  See  geänderf  werden  soll, durch  sechs  Wochen,  dos  ist in der

Zeit

vom  28.10.2024  bis 09.12.2024

im Gemeindeamt  zur  allgemeinen  Einsichtnahme  aufliegt.

Gemäß  § 48 Abs.  3 des  Bgld.  Raumplanungsgesetzes  2C)19 ist jedermonn  berechfigt,

innerhalb  der  Auflagefrist  begründete  schriftliche  Erinnerungen  zum Entwurf  der

Verordnung,  mit  der  der  Teilbebauungsplan  Haussatz  (vormals  Obere  Haussatzen)

get5nder+  werden  soll, vorzubringen.  Diese  Erinnerungen  sind vom  Gemeindera+  im

Zuge  der  BeschlussFassung  in die  Beratungen  einzubeziehen.

Ein Exemplar  des  Entwurfes  liegf  auch  beim  Amt  der  Burgenländischen

Landesregierung,  Abt.  2, Hauptrefero+  föndesplanung,  auf  und  kann  dort  während

der  Amtsstunden  eingesehen  werden.
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